
Einreichbar bis 31. August des Jahres bei:

Gemeinde Puchenau

Kirchenstraße 1

4048 Puchenau

A.  Antragsteller

Verein: Sektion:

Vereinsanschrift ZVR-Zahl

Obmann/ Obfrau: Name

Anschrift

Telefon/ Fax e-mail

Vereinsprofil:

Mitgliederzahl (aktiv/unterstützend)

jährliche Einkünfte 

jährliche Auskünfte

Kontostand

Bankverbindung (Kto., BLZ, lautend auf)

B.   Angaben zum Förderzweck

Bezeichnung Betrag Bezeichnung Betrag

Summe

Geplante Aktivitäten im kommenden Jahr…

Wir fördern die Qualifikation unserer ehrenamtlichen MitarbeiterInnen durch…

Wir betreiben Jugendarbeit in Form von…

Angaben zum lfd. Aufwand (Miete, Betriebskosten, Personal,…)

ANSUCHEN
Förderung aus öffentlichen Mitteln 

zur Deckung von laufenden Kosten im Jahr



C.   Beantragte Förderhöhe Gemeinde Puchenau

Bezeichnung Betrag    beantragt     zugesagt     erhalten

Andere Gemeinde:

Land

Bund

Europäische Union

laufende Subventionen durch eigene Gemeinde

Allgemeine Information:













Ort Datum Unterschrift

Getätigte/beabsichtigte Anträge auf Förderung bei anderen öffentlichem Trägern?

Als Obmann/ Obfrau des genannten öffentlichen Vereines mit Sitz in Puchenau beantrage ich fristgerecht

die Gewährung einer Gemeindeförderung für den laufenden Betrieb des Folgejahres. Alle erforderlichen

Belege liegen bei. Mit meiner Unterschrift bestätige ich, alle Angaben vollständig und wahrheitsgemäß

gemacht zu haben unter berücksichtigung der aktuellen Subventionsrichtlinien der Gemeinde Puchenau.

Förderungen können nur nach Maßgabe der im Gemeindebudget vorhandenen Mittel zur 

Verfügung gestellt werden.

Als Grundlage gilt die Subventionsrichtline der Gemeinde Puchenau vom 20.10.2010.

Auf Gewährung einer Förderung besteht kein wie auch immer gearteter Rechtsanspruch.

Die Gemeinde Puchenau behält sich die Nachforderung von Unterlagen für die Bearbeitung des 

Ansuchens vor.

Weitere Informationen entnehmen Sie der Homepage http://www.puchenau.at (Gemeindeamt-

Finanzabteilung-Vereinsförderungen). 

Diesem Ansuchen muss eine Abschrift des Kassaberichts der letzten 

Mitgliederversammlung beigelegt sein.


